
  
  

 

 
  

 
  

     
   

 
   

    
  

 
   

 

 

 

     

    
  

 
   

  

 
  

 
  

 
 

  

                                                        
  
    

Deutscher Bundestag Drucksache 19/26549 
19. Wahlperiode 09.02.2021 

Antrag 
der Abgeordneten Peter Boehringer, Marcus Bühl, Martin Hohmann, Dr. Birgit 
Malsack-Winkemann, Volker Münz, Ulrike Schielke-Ziesing, Dr. Bernd 
Baumann, Marc Bernhard, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Dr. Anton Friesen, 
Dr. Alexander Gauland, Franziska Gminder, Mariana Iris Harder-Kühnel, 
Dr. Roland Hartwig, Martin Hess, Karsten Hilse, Leif-Erik Holm, Stefan Keuter, 
Enrico Komning, Steffen Kotré, Jens Maier, Dr. Lothar Maier, Jan Ralf Nolte, 
Ulrich Oehme, Martin Reichardt, Roman Johannes Reusch, Detlev 
Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Beatrix von Storch, Dr. Alice 
Weidel, Dr. Harald Weyel, Wolfgang Wiehle und der Fraktion der AfD 

Für einen verfassungskonformen Haushalt 2021 – Schuldenbremse einhalten 
– Abstrakte Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 
93 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes wegen des Gesetzes über die 
Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Es bestehen erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit des Haushaltsgesetzes 20211 mit 
dem Grundgesetz. Die Zweifel ergeben sich im Einzelnen aus den folgenden Gesichts-
punkten. 
1. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 179,8 Mil-

liarden Euro bewilligt. Die gemäß Schuldenbremse zulässige Kreditaufnahme 
wird somit um 164,2 Milliarden Euro überschritten, ermöglicht durch die Fest-
stellung einer außergewöhnlichen Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates 
entzieht.2 Allein schon der Höhe nach ist diese Überschreitung nicht gerechtfer-
tigt, da der Bund mit der Asylrücklage über eine Kreditermächtigung verfügt, mit 
der er in der Lage wäre, auf akute Notsituationen zu reagieren, welche er nicht 
nutzt. Diese Rücklage aufzulösen, bevor neue Kreditermächtigungen bewilligt 
werden, wäre sowohl haushaltsrechtlich als auch verfassungsrechtlich geboten. 

1 Beschlossen am 11. Dezember 2020 auf Drucksache 19/22600. 
2 Beschluss vom 8. Dezember 2020 auf Drucksache 19/22887. 
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2. Im Haushalt 2021 gibt es jenseits der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
der ins Feld geführten Notsituation stehen, keinerlei Einsparungen. Im Gegenteil, 
jeder einzelne Einzelplan verzeichnet – auch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 
2019 – einen kräftigen Aufwuchs. Wenn die durch Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 
begründete Möglichkeit der Schuldenaufnahme jedoch zur Umsetzung oder In-
tensivierung von politischen Programmen genutzt wird, welche ohnehin und un-
abhängig von der Notlage verfolgt werden, so ist dies als missbräuchlich und mit-
hin verfassungswidrig zu bewerten. 

3. Das Wirtschaftlichkeitsgebot verbietet es, eine Nettoneuverschuldung in Kauf zu 
nehmen, die nicht durch einen aktuellen Ausgabebedarf veranlasst ist (Artikel 
114 Absatz 2 GG, § 7 BHO). Genau dies ist jedoch im Haushalt 2021 durch die 
kreditfinanzierte Verstärkung der Rücklagen einzelner Sondervermögen vorge-
sehen. Auf diese Weise werden zudem das grundgesetzlich normierte Jährlich-
keitsprinzip (Artikel 110 Absatz 2 GG, § 4 BHO) sowie die Haushaltsprinzipien 
von Fälligkeit (§ 11 BHO) und Haushaltswahrheit (§ 13 BHO) in eindeutiger 
Weise verletzt. 

4. Eine Notlage von nationaler Tragweite ist 2021 in gesundheitlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht nicht der Kontrolle des Staates entzogen. Vielmehr hat eine 
staatliche Überreaktion die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte 
herbeigeführt. Die Möglichkeit, im Laufe des Jahres 2020 einem gesundheitli-
chen Notstand vorzubeugen und Kapazitäten bei den Intensivstationen aufzu-
bauen, wurde zudem explizit versäumt. Die Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme von Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes liegen daher nicht vor. 

II. Der Deutsche Bundestag begrüßt, 

wenn sich Abgeordnete des Deutschen Bundestages in ausreichender Zahl zusammen-
finden, um beim Bundesverfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, dass das 
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021) mit dem Grundgesetz unvereinbar und daher nichtig ist. 

Berlin, den 22. Januar 2021 

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion 
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Begründung 

I. Abgrenzung und Vorüberlegung 
Nach der Konzeption der Vorschriften aus Art. 109 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz und Art. 115 Abs. 2 Satz 6 
GG, die ihrerseits an Art. 122 Abs. 2 Satz 1 AEUV angelehnt ist, ist ein Abweichen von der eigentlich geltenden 
„Schuldenbremse“ nur in eng begrenzten Ausnahmesituationen zulässig.i Die Einhaltung der Voraussetzungen 
zur Überwindung der „Schuldenbremse“ ist unter allen Aspekten bundesverfassungsgerichtlich auch voll über-
prüfbar.ii 

Der Hinweis auf die volle Überprüfbarkeit sowohl des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 8. Dezember 
2020 über das Fortdauern einer außergewöhnlichen Notsituation im Sinne des Art. 115 Abs. 2 Satz 6 als auch 
des aufgrund dieses Beschlusses dann unter Verstoß gegen die eigentlich geltende „Schuldenbremse“ aus Art. 
109 Abs. 3 Satz 1 und Satz 4, Art. 115 Abs. 2 Satz 1 bis 5 beschlossenen Haushalts – der in der Sache völlig 
unstrittig sein dürfte – wirft ein methodisches Folgeproblem auf, auf das hier zunächst propädeutisch eingegan-
gen wird. 
Da dem Bundestag das Etat- oder auch Budgetrecht zusteht („Königsrecht des Parlaments“) und übrigens die 
Bundesregierung das Initiativmonopol in Haushaltsfragen innehat (Art. 110 Abs. 3 GG mit arg. ex. Art. 76 Abs. 
1 und 2 GG)iii, muss dem Bundestag einerseits schon mit Rücksicht auf den Gewaltenteilungsgrundsatz ein er-
heblicher Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zustehen.iv Dies würde dafür sprechen, die gerichtliche 
Überprüfung auf eine Vertretbarkeits- und Nachvollziehbarkeitskontrolle zu beschränken. Andererseits kann je-
denfalls seit der „Zweiten Föderalismusreform“ von 2009 und den zugehörigen Änderungen der Vorschriften aus 
Art. 109 und Art. 115 GG von einer Art „Budgetsouveränität“ des Bundestages, deren nähere Konkretisierung 
dem Bundesverfassungsgericht nicht zustehev, nicht mehr die Rede sein. Der unter dem Grundgesetz ohnehin 
bestehende Charakter auch des Parlaments als verfasste Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) wird durch Art. 109 und 115 
GG haushaltsrechtlich eben im Sinne der „Schuldenbremse“ realisiert. Ein Abweichen von der „Schulden-
bremse“ ist nur in eng begrenzten Ausnahmesituationen zulässig. Daraus folgt aber wiederum methodisch, dass 
das Bundesverfassungsgericht bei der Prüfung der Voraussetzungen einer Abweichung von der Schuldenbremse 
einen besonders strengen und restriktiven Prüfungsmaßstab heranzuziehen hätte, um nämlich den Charakter von 
Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG als vom Anwendungsbereich her eng begrenzte Ausnahmevorschrift zu wahren. 
Das Bundesverfassungsgericht steht also im Rahmen der Normenkontrollklage vor dem Dilemma, einerseits im 
Hinblick auf die klare Zielsetzung der Vorschrift aus Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG jedenfalls seit der „Zweiten 
Föderalismusreform“ einen besonders strengen und restriktiven Prüfungsmaßstab zur Anwendung zu bringen 
und zugleich mit Rücksicht auf den Gewaltenteilungsgrundsatz dem Bundestag einen eigenen Einschätzungs-
und Beurteilungsspielraum zuzugestehen.vi 

Die Lösung des methodischen Dilemmas besteht darin, der normativ vorgegebenen Natur des Prüfungspro-
gramms aus Art. 115 Abs. 2 Satz 6 folgend zwischen einer Erst- und einer Zweitfrage zu unterscheiden und in 
diesem Rahmen einmal einen weiten Vertretbarkeits- und Nachvollziehbarkeitsmaßstab im Sinne der Gewalten-
teilung und einmal einen strengen und rigiden Maßstab zur Wahrung des Ausnahmecharakters der Vorschrift aus 
Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG heranzuziehen. Insofern wäre nämlich abzuschichten, ob (Erstfrage) überhaupt eine 
• Naturkatastrophe oder auch außergewöhnliche Notsituation besteht, (→ II a),
• die sich überdies der Kontrolle des Staats entzieht (→ II b)
• und die die staatliche Finanzlage „erheblich“ beeinträchtigt (→ II c).
Im Hinblick auf diese Frage, die eben die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Deutschen Bundestages zu 
beantworten berufen ist, wäre seitens des Bundesverfassungsgerichts unter Zubilligung eines nicht unerheblichen 
Einschätzungs- und Beurteilungsspielraums des Deutschen Bundestages tendenziell auf die Vertretbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit von dessen Entscheidung abzustellen. 
Erst, wenn die Erstfrage bejaht ist, kommt überhaupt die Abstimmung über einen Haushalt, der die „Schulden-
bremse“ (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 bis 5 GG) unterläuft, in Betracht. Ist sie bejaht, ist nunmehr die Verfassungsge-
mäßheit des Haushalts selbst zu prüfen (Zweitfrage), d. h. die Frage, ob die erhöhte Kreditaufnahme 
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• überhaupt bestimmt und geeignet ist, die seitens des Bundestages angenommene Notstandssituation zu be-
seitigen (→ III 1.),

• ob sie erforderlich ist, d. h. ob sie sich auf das zur Überwindung und Bewältigung der Krisensituation un-
abdingbare Ausmaß auch wirklich beschränkt (→ III 2.) und 

• ob alle anderen ebenfalls in Betracht kommenden Konsolidierungsmaßnahmen zur Reduzierung der Neu-
verschuldung auch restlos ausgeschöpft worden sind (→III 3.);

• endlich: ob die Neuverschuldung angemessen ist, d. h. ob die Abwägung der Interessen der heutigen Gene-
ration, die die Situation nicht „allein“ bewältigen kann oder will, mit den berechtigten Anliegen künftiger 
Generationen v. a. angesichts der zu erwartenden Zinslasten als vertretbar und dergestalt die Lösung des 
Problems über neue Kredite als sachlich richtig und ökonomisch überzeugendvii gelten darf.viii 

Im Rahmen der Zweifrage sind alle diese Tatbestände streng und restriktiv zu interpretieren, um den verfassungs-
rechtlichen Ausnahmecharakter der Vorschrift aus Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG nicht zu unterlaufen. Die haus-
haltspolitische Souveränität des Deutschen Bundestages endet hier, da der Bundestag eben verfassungsrechtlich 
dahingehend gebunden ist, die „Schuldenbremse“ wann immer irgend möglich auch strengstens zu beachten.ix 

II. Der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 8. Dezember 2020 (Drucksache 19/22887) 
Im Rahmen dieser Kriterien ist die Vereinbarkeit des Beschlusses des Deutschen Bundestages über das Fortdau-
ern einer außergewöhnlichen Notsituation im Sinne von Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG mit Art. 115 Abs. 2 Satz 6 
GG zumindest sehr zweifelhaft. Denn diese Vorschrift ermächtigt den Bundestag nicht, das Bestehen oder auch 
Fortdauern einer ungewöhnlichen Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigt, immer dann festzustellen, wenn die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder es 
für richtig oder auch nur für hilfreich hält; sondern der Bundestag ist nur dann zu dieser Feststellung berechtigt, 
wenn deren objektive Voraussetzungen und Tatbestandsmerkmale auch wirklich vorliegen. Dies ist bundesver-
fassungsgerichtlich grundsätzlich voll überprüfbar,x wenn eben auch primär in dem Sinne, ob die Entscheidung 
des Bundestages nach den Umständen des Einzelfalles nachvollziehbar und vertretbar erscheint (s. o.). 
Als „Naturkatastrophen“ im Sinne der Vorschrift sollen u. a. auch „Massenerkrankungen“ in Betracht kommen.xi 

Insofern liegt aber auf der Hand, dass es derzeit in Deutschland – ganz unabhängig von der Frage, wie man die 
potentiellen Risiken der Corona-Pandemie einschätzt – keinesfalls Massenerkrankungen gibt, sondern allenfalls 
die Furcht vor ihrem zukünftigen Auftreten infolge unzureichenden Infektionsschutzes heute. Die Umsatzein-
brüche bei zahlreichen Wirtschaftsunternehmen rühren eindeutig nicht daher, dass so viele Personen nicht mehr 
zur Arbeit erscheinen, weil sie an COVID-19 erkrankt sind; sondern Angestellte, Unternehmer und Kunden ar-
beiten bzw. kaufen nicht aufgrund präventiver staatlicher Verbote und Einschränkungen. Nun mag dies hier auf 
sich beruhen, weil der Deutsche Bundestag ja eindeutig das Fortbestehen nicht einer Naturkatastrophe, sondern 
einer „außergewöhnlichen Notsituation“ festgestellt hat.xii Als Beispiele für solche Situationen wurden in der 
seinerzeitigen Gesetzesbegründung u. a. ein „exogener Schock“ wie die Finanzkrise von 2007 ff. oder ein Ereig-
nis wie die Wiedervereinigung 1990 genannt.xiii 

ad a): Zweifel an der Feststellung, dass das Vorhandensein und die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus auch in 
Deutschland jemals – etwa zum Zeitpunkt des Beginns des ersten nationalen Lockdowns am dem 25. März 2020 
oder zu Beginn des zweiten nationalen Lockdowns am 2. November 2020 – eine außergewöhnliche Notsituation 
bildete, begründet schon der Umstand, dass der gängige PCR-Test keine aktiven Viren nachweist, sondern be-
stimmte genetische Bruchstücke es Virus-Erbgutes, auch von abgestorbenen Viren, und das teilweise auch von 
lediglich verwandten Viren. Die Anzahl der einfach getesteten, laborbestätigten Fälle stellt daher keinen verläss-
lichen Indikator zur Beurteilung der Gesamtsituation dar. Zu dieser Feststellung passt es denn auch, dass von den 
positiv getesteten Personen kaum jemand überhaupt Symptome entwickelt, geschweige denn behandlungsbe-
dürftig erkrankt. Auch das bisherige Fehlen einer messbaren Übersterblichkeit passt nicht zur Feststellung einer
Notstandslage infolge einer Epidemie, zumal dieses Ausbleiben einer Übersterblichkeit nicht auf die Lockdown-
Maßnahmen zurückgeführt werden kann.xiv Insofern wäre wohl – auch bei weitgehender Anerkennung von Ein-
schätzungs- und Bewertungsprärogativen der Bundestagsmehrheit – auch im Rahmen einer reinen Vertretbar-
keitsprüfung und schon aufgrund der sprachlichen Fassung des Art. 115 Abs. 2 Satz 6 jedenfalls zwischen einer 
„außergewöhnlichen Notsituation infolge einer Epidemie“ und einer „verbreiteten Befürchtung, dass es künftig 
womöglich zu einer außergewöhnlichen Notsituation infolge einer Epidemie kommen könnte“ zu unterscheiden. 
Die Befürchtung künftiger möglicher außergewöhnlicher Notsituationen würde eindeutig keine zusätzliche Kre-
ditaufnahme rechtfertigen. 
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ad b): Weiter ist fraglich, ob sich die außergewöhnliche Situation, auch wenn man ihr Vorhandensein im Ansatz 
bejaht, wirklich gegenwärtig „der Kontrolle des Staates entzieht“ bzw. sich am 8. Dezember 2020 oder in der 
Zeit vor dem 8. Dezember 2020 der Kontrolle des Staates entzogen hat. Gerade mit Blick auf einen etwaig dro-
henden  Engpass auf den Intensivstationen wäre es sowohl die Pflicht als auch im Rahmen der Möglichkeiten 
des Staates gewesen, einem solchen Engpass durch zielgerichtete Investitionen oder etwa Personalschulungen 
vorzubeugen.   Und auch wer eine enorme potentielle und massenhafte Schädlichkeit des Virus im Sinne der 
herrschenden Meinung bejaht – die sich indessen bis heute jedenfalls noch nicht realisiert hat und sich am 
8. Dezember der vor dem 8. Dezember 2020 umso weniger bereits realisiert hatte – müsste doch zugeben, dass 
die Umsatzeinbrüche in zahllosen Wirtschaftsunternehmen und das daraus resultierende Wegbrechen staatlicher 
Steuereinnahmen gerade nicht Folge eines staatlichen Kontrollverlustes war und ist (wie es eben der Fall wäre, 
wenn die Probleme deswegen entstünden, weil die vielen Erkrankten nicht mehr zur Arbeit erscheinen), sondern 
im Gegenteil die Folge einer in aller Regel sehr disziplinierten Befolgung bislang unerhörter staatlicher Gebote 
und Einschränkungen durch die Bürger. Der „Lockdown“ seit dem 25. März bzw. dem 2. November 2020 und 
die anhaltende Disziplin, mit der fast alle Bürger ihre bislang unbekannten neuen Pflichten bis heute erfüllen – 
wie z. B. die Maskenpflicht – sind selbst bei weitest möglicher Anerkennung haushaltsrechtlicher Einschätzungs-
prärogativen des Deutschen Bundestages ganz und gar keine Anzeichen eines staatlichen Kontrollverlustes. Es 
ist der unverbrüchliche Regelgehorsam der übergroßen Mehrheit der Bürger, der der Wirtschaft den Umsatz und 
dem Staat die Steuereinnahmen geraubt hat, und gerade nicht ein staatlicher Kontrollverlust. 
ad c): Eine erhebliche Beeinträchtigung wäre endlich nur zu bejahen, wenn andere Maßnahmen nicht ausrei-
chen.xv Hiergegen spricht schon auf den ersten Blick, dass die erhebliche Kreditermächtigung der „Asylrück-
lage“ noch nicht einmal teilweise aufgelöst wird, und dass einzelne Sondervermögen, wie der Energie- und Kli-
mafonds und das Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ weiter und offenbar mit der Perspektive für weitere 
Jahre verstärkt werden. 
III. Das Haushaltsgesetz 2021 vom 11. Dezember 2020 
Selbst, wer entgegen der oben angeführten Argumente eine pandemiebedingte „außergewöhnliche Notsituation“ 
gegenwärtig oder jedenfalls am 8. Dezember 2020 bejaht, oder diese in der Sache zwar verneint, wohl aber meint, 
die gegenteilige Ansicht der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Deutschen Bundestages sei immerhin noch 
vertretbar oder nachvollziehbar oder selbst entgegen gravierenden Zweifeln und trotz der normativen Verände-
rungen durch die „Zweite Föderalismusreform“ von 2009 auch heute noch durch eine Art haushaltsrechtliche 
Einschätzungsprärogative des Deutschen Bundestages abgedeckt, müsste dennoch die Verfassungswidrigkeit 
konkret des Haushaltsgesetzes 2021 einräumen, das auf den Bundestagsbeschluss dann gestützt worden ist. 
Denn das Haushaltsgesetz 2021 widerspricht einer ganzen Reihe von zentralen Grundsätzen des Haushaltsver-
fassungsrechts. 
1. Verstoß gegen das notlagenspezifische Konnexitätsprinzip 
Zwischen der angenommenen Notlage und der Neuverschuldung besteht – nach völlig einhelliger Ansicht – ein 
Veranlassungszusammenhang (bzw. muss ein Veranlassungszusammenhang bestehen).xvi Es darf nur so viel Net-
toneuverschuldung aufgenommen werden, wie spezifisch zur Überwindung der die Verschuldungserlaubnis aus-
nahmsweise begründenden Notlage gerade erforderlich ist. Teils wird dieses Postulat auch (zusätzlich) mit dem 
Umstand begründet, dass die Kreditaufnahme als solche (eben im Rahmen des Notstandsfalles) keiner höhenmä-
ßigen Grenze unterliegt.xvii Dabei ist dem Gesetzgeber im Hinblick auf die Beurteilung des Verursachungszu-
sammenhang keinerlei eigener „Einschätzungsspielraum“ einzuräumenxviii, sondern allenfalls – wenn der Verur-
sachungszusammenhang eben objektiv besteht – im Hinblick auf die Höhe der benötigten Mittel. Insbesondere 
ist es verfassungswidrig, die Notlage und die durch sie bewirkte Nettokreditaufnahme als Begründung für die 
Umsetzung oder Intensivierung solcher politischen Programme zu missbrauchen, die bereits vor Beginn der Not-
lage Teil der politischen Agenda der Regierung waren und mithin kaum unmittelbar zur Bewältigung der Krise 
beitragen.xix 

Demgegenüber haben viele der aus dem Haushalt 2021 finanzierten Maßnahmen nicht das Ziel, die unmittelbaren 
gesundheitlichen Gefahren der Corona-Pandemie zu bekämpfen, die Folgen für Betroffene abzufedern oder die 
die Konjunktur in Deutschland zu beleben. Insbesondere ist eine Priorisierung innerhalb des Haushalts zugunsten 
dieser Bereiche nicht zu erkennen. Alle Einzelpläne wachsen gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 spürbar an, 
auch solche, die nicht primär mit der Krisenbewältigung zu tun haben.xx Es werden im Haushalt 2021 sogar 
zahlreiche politische Programme intensiviert, die seitens der Bundesregierung ohnehin und bereits völlig unab-
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hängig von der Notlage verfolgt worden sind, so dass sich – wenn diese Programme trotz der staatlichen Finanz-
not auch noch intensiviert werden – ein verfassungsrechtlicher Formenmissbrauch gerade zu aufdrängt. 
Insbesondere im Zusammenhang mit dem schuldenfinanzierten Zuschuss an das Sondervermögen „Energie- und 
Klimafonds“ liegt es außerordentlich nah, dass aus der zugehörigen Rücklage in den kommenden Haushaltsjah-
ren zahlreiche Prestigeprojekte der großen Koalition im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik finanziert werden 
sollen, deren Realisierung aber bislang wegen der Schuldenbremse und der Politik der schwarzen Null zweifel-
haft gewesen war.xxi Nichts anderes gilt in der Sache auch von den schuldenfinanzierten Zuschüssen an das Son-
dervermögen „Digitale Infrastruktur“ und die vorgesehenen Ausgaben für Investitionen, insbesondere was die 
dort für den ersten Anschub langjähriger Rüstungsprojekte und Digitalisierungsvorhaben vorgesehenen Ausga-
benermächtigung betrifft. Derartige Maßnahmen dürfen aber eben gerade nicht mit Notstandskrediten finanziert 
werden. 
2. Notlagenkreditfinanzierte Rücklagenverstärkung ist verboten 
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeitxxii verbietet es, eine Nettoneuverschuldung in Kauf zu 
nehmen, die nicht durch einen aktuellen Ausgabebedarf veranlasst ist (Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GGxxiii; § 7 Abs. 1 
Satz 1 BHO).xxiv Genau dies geschieht jedoch durch die kreditfinanzierte Rücklagenverstärkung in den Sonder-
vermögen Energie- und Klimafonds sowie Digitale Infrastruktur. Dadurch werden zugleich auch noch weitere 
wichtige haushaltsverfassungsrechtliche Prinzipien verletzt: 
a) Jährlichkeitsgrundsatz (Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG, § 11 Abs. 1 BHO) 
Das haushaltsverfassungsrechtliche Prinzip der Jährlichkeit gebietet eine klare Trennung zwischen den einzelnen 
Haushaltsjahren.xxv Haushaltstechnische Gestaltungen in Form von Rücklagen dürfen nicht dazu führen, dass der 
Kreditbedarf bestimmter Haushaltsjahre auf andere Haushaltsjahre verlagert wird. Denn eine solche Aufspaltung 
hätte zur Folge, dass die Kreditobergrenzen der Schuldenbremse, die jeweils auf das einzelne Haushaltsjahr be-
zogen sind, ihre Wirkkraft nicht mehr entfalten könnten.xxvi 

Genau dieses geschieht jedoch hier im Wege der kreditfinanzierten Verstärkung der Rücklagen im Haushaltsjahr 
2021 sowie durch den Verzicht auf irgendwelche Entnahmen aus der bisherigen sogenannten „Asyl-Rücklage“. 
Denn dadurch wird die aus der Coronakrise möglicherweise herrührende Notlage haushaltsmäßig auf mehrere 
Jahre verlängert, was nicht nur die wirtschaftliche Realität verzerrt, sondern es außerdem auch dem Bundestag 
zusätzlich erschwert, für jedes Haushaltsjahr aufs Neue und jeweils nach Maßgabe der gesamtwirtschaftlichen 
Lage über den Haushalt zu entscheiden. Hierdurch wird dann aber zugleich das parlamentarische Budgetrecht 
aus Art. 110 Abs. 2 GG verletzt.xxvii 

b) Fälligkeitsgrundsatz (§ 11 Abs. 2 BHO) 
Durch das Fälligkeitsprinzip aus § 11 Abs. 2 BHO soll erreicht werden, dass die Einnahmen nur für die Ausgaben 
des laufenden Jahres festgelegt werden.xxviii Der Fälligkeitsgrundsatz ordnet an, dass in einem Haushaltsplan nur 
diejenigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt werden dürfen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich kassen-
wirksam werden.xxix 

c) Haushaltswahrheit 
Im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltsplans sind nicht nur die Einnahmen („Deckungsmittel“), sondern 
auch die Ausgaben („Haushaltsmittel“ in Gestalt von Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen) möglichst 
genau zu schätzen.xxx Das heißt, aus dem Verfassungsgebot der Haushaltswahrheit folgt eine Pflicht zur Schätz-
genauigkeit.xxxi Auch dies bedeutet aber wiederum, dass bereits bei der Veranschlagung nur solche Einnahmen 
und Ausgaben in den Haushaltsplan eingestellt werden dürfen, die im laufenden Haushaltsjahr dann auch tat-
sächlich fällig werden, d. h. also kassenwirksam sind. Erhöhte Ausgabenschätzung beziehungsweise bewusst zu 
niedrig angesetzte Einnahmenbeträge stellen hingegen einen Verstoß gegen den Grundsatz der Haushaltswahr-

xxxii heit da. 
3. Neuverschuldung jedenfalls insofern nicht erforderlich, wie die „Asylrücklage“ nicht aufgelöst wird 
Eine Notsituation, die im Rahmen einer regulären Haushaltswirtschaft, also „kontrolliert“ bewältigt werden kann, 
darf nicht zu einer Ausweitung des Verschuldungsrahmens führen.xxxiii Jedenfalls zu einem guten Teil wäre eine 
reguläre Bewältigung der erhöhten Staatsausgaben bzw. der verminderten Steuereinnahmen infolge der Corona-
Maßnahmen aber durch eine sofortige Auflösung der (ehemaligen) Asyl-Rücklage zu machen gewesen. Genau 
dies hätte auch das Wirtschaftlichkeitsgebot aus Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG und § 7 BHO verlangt. 
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Denn mit der Asylrücklage verfügt der Bund über eine Kreditermächtigung, mit der er in der Lage wäre, auf 
akute Notsituation zu reagieren, zumal ja die ursprünglich bestehende Zweckbestimmung, dass die „Asylrück-
lage“ der Deckung von Kosten für die künftige Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Deutschland 
hatte dienen sollen, im Umfeld des Ersten Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 stillschweigend aufgehoben worden 
war. Es war daher haushaltsverfassungsrechtlich unbedingt geboten, diese Rücklage jedenfalls aufzulösen, bevor 
neue Kreditermächtigung bewilligt werden konnten. Dergestalt verstößt der Haushalt 2021 gegen die haushalts-
verfassungsrechtlichen Grundsätze der Jährlichkeit, Haushaltsklarheit und -wahrheit. Der Grundsatz der Haus-
haltsklarheit gebietet nämlich, dass der Haushaltsplan möglichst nachvollziehbar, verständlich, durchsichtig und 
übersichtlich erkennbar macht, wo und in welcher Höhe die veranschlagten Einnahmen ihren Entstehungsgrund 
haben und wie hoch die einzelnen Ausgaben für welchen Zweck veranschlagt sind.xxxiv 

Zugleich maßt sich der Bundestag an, auch über künftige Schulden zu entscheiden, was aber eigentlich den künf-
tigen Bundestagen obliegen würde und also deren künftiges Budgetrecht verletzt. 
IV. Ergebnis 
Bereits an der Verfassungsmäßigkeit des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 8. Dezember 2020 über 
das Fortbestehen einer außergewöhnlichen Notsituation im Sinne von Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG bestehen durch-
greifende verfassungsrechtliche Zweifel. Jedenfalls aber das Haushaltsgesetz vom 11. Dezember 2020 verstößt 
in geradezu offensichtlicher Weise gegen zentrale, auch und gerade verfassungsrechtlich verankerte Grundsätze 
des Haushaltsverfassungsrechts, worüber sich eigentlich kein mit der Sachmaterie befasster und vertrauter Ab-
geordneter des Deutschen Bundestages dürfte hinwegtäuschen können. 
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